
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veröffentlicht in 

Risk, Compliance & Audit 
 

1/2012 
 
 

 
 
 
 

„Gute Frage: Was sind die „Grundsätze ordnungsgemäßer Planung 
(GoP)“?“ 

 

S. 14 – 16 

 

Mit freundlicher Genehmigung  
der Bank-Verlag Medien GmbH, Köln 

(www.risk-compliance-audit.com) 

 
 
 
 

Ein Service von:  FutureValue Group AG  eMail: Kontakt@FutureValue.de Internet: www.FutureValue.de 

    

FA 1061 



14

Gute Frage

Risk, Compliance & Audit 1/2012

Gute Frage: Was sind die „Grundsätze 
 ordnungsgemäßer Planung (GoP)“? 

Der Fachverband Unternehmensführung und Controlling 
BDU1 hatte die Grundsätze ordnungsgemäßer Planung (GoP) 
entwickelt, um die Aussagefähigkeit und Qualität von Unter-
nehmensplanungen zu erhöhen. 

Mit den GoP sollen die essentiellen Anforderungen an Un-
ternehmensplanungen festgelegt werden. Durch den damit 
aufgespannten Rahmen wird die Planung zu einem sicheren 
und reproduzierbaren Prozess mit Rückkopplungsschleifen. 
Jeder individuellen Unternehmensplanung geht dabei eine 
Analyse voraus, die sowohl den Ist-Zustand abbildet als auch 
zukünftige Potenziale aufzeigt.

Ausgangspunkt der zukunftsbezogenen Planung ist dabei 
die Prognose künftiger Entwicklungen und Veränderungen 
des Unternehmens und seines Umfeldes (beispielsweise Wett-
bewerber und Kunden). Der Unternehmensplan legt unter an-
derem

1 Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V.

die Unternehmensziele,•	
die strategische Ausrichtung,•	
die geplanten Maßnahmen und•	
die zur Realisierung vorgesehenen Mittel•	

für die Planperioden fest. Die Strategie ist Grundlage der 
operativen Planung. Diese muss gemäß GoP mittels integrier-
tem Planungsmodell Erfolgs-, Bilanz- und Cashflow-Planung 
transparent verknüpfen. Die Ableitung von Teilplänen (bei-
spielsweise Personalplan, Investitionsplan) wird von den GoP 
empfohlen.

Eine der wichtigen Herausforderungen für jede Planung 
besteht darin, Transparenz zu schaffen hinsichtlich der Pla-
nungssicherheit. Risiken werden dabei verstanden als mögli-
che Planabweichungen, was Chancen (mögliche positive Ab-
weichungen, „upside risk“) und Gefahren (mögliche negative 
Abweichungen, „downside risk“) einschließt. Die GoP tragen 
dieser engen Verknüpfung von Planung und Risiko Rechnung, 
indem Transparenz gefordert wird über diejenigen Risiken, 

Abbildung 1:  
Struktur und Inhalte der „Grundsätze 

ordnungsgemäßer Planung (GoP)“
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die Planabweichungen auslösen können. Risiken, beispiels-
weise unsichere Plannahmen, sind dabei zu identifizieren und 
quantitativ zu beschreiben. Dies ist beispielsweise möglich 
durch die Angabe von (a) Mindestwert, (b) wahrscheinlichstem 
Wert und (c) Maximalwert einer Plangröße oder Planannahme, 
womit implizit auch der Erwartungswert erfasst wird. Dieser 
ergibt sich bei einer oft unterstellten „Dreiecksverteilung“ ge-
rade als der Durchschnitt der drei genannten Werte. Durch die 
Angabe solcher „Bandbreiten“ werden Scheingenauigkeiten 
vermieden.

Erst durch die Berücksichtigung von Chancen und Gefahren 
(Risiken) ist es möglich, tatsächliche aussagefähige und ent-
scheidungsrelevante Planwerte im Sinne von Erwartungswer-
ten zu erhalten. Es ist eine wesentliche Anforderung der GoP 
vorzugsweise Planwerte zu bestimmen, die „im Mittel“ richtig 
sind, also bei denen mögliche positive und negative Planab-
weichungen adäquat berücksichtigt sind. Nur auf diese Weise 
berechnete Planwerte können die Grundlage für unternehme-
rische Entscheidungen (beispielsweise Investitionsentschei-
dungen) sein – nicht jedoch beispielsweise „wahrscheinlichste 
Werte“ (Modus), wie man sie heute noch oft in der Planung 
sieht.

Die Transparenz über die Planungssicherheit ist zudem 
notwendige Voraussetzung für eine wertorientierte Unter-
nehmensführung, denn bekanntlich ist Planungssicherheit 
(der aggregierte Gesamtrisikoumfang) die Grundlage für die 
Bestimmung von planungskonsistenten Risikomaßen (Stan-
dardabweichung der Cashflows oder Value at Risk), die dann 
wiederum die risikogerechten Kapitalkosten (risikogerechte 
Anforderungen an die zu erwartende Rendite) bestimmen.

Rating und Finanzplanung in den GoP

Die Finanzierungsplanung ist ein wesentlicher Teil der opera-
tiven Unternehmensplanung, und der zu finanzierende Kapi-
talbedarf des Unternehmens muss fundiert abgeleitet werden, 
beispielsweise unter expliziten Annahmen bezüglich Debito-
renfrist, Kreditorenfrist und Vorratsreichweite, Investitionen 
usw. Die Verknüpfung von Risikomanagement und Planung, 
die durch die GoP angestoßen wird, schafft die Voraussetzung 
dafür, risikogerechte Finanzierungsstrukturen abzuleiten, 
eine Bedrohung des zukünftigen Ratings rechtzeitig zu erken-
nen und bei wesentlichen Entscheidungen erwartete Erträge 
und Risiken im Sinne einer wertorientierten Unternehmens-
führung gegeneinander abzuwägen.

Bei den heute noch vorherrschenden kapitalmarktorientier-
ten Steuerungssystemen (beispielsweise Economic Value Ad-
ded-Konzepte, EVA) auf Grundlage des Capital Asset Pricing 
Models (CAPM) zur Bestimmung von Kapitalkostensätzen ist 

Planungskonsistenz dagegen nicht gewährleistet, wenn – statt 
Plandaten – historische Aktienrenditen betrachtet werden. 
Bei einer Unternehmensplanung gemäß der GoP ist gewähr-
leistet, dass Transparenz geschaffen wird über die an sich 
bewertungsrelevanten zukünftigen Risiken. Damit werden 
die Voraussetzungen geschaffen, Kapitalkostensätze (Diskon-
tierungszinssätze) im Rahmen des wertorientierten Manage-
ments fundiert abzuleiten aus den entscheidungsrelevanten 
(aggregierten) zukünftigen Risiken. Der Umweg über Kapital-
marktdaten, die für viele Unternehmen nicht verfügbar sind, 
ist nicht mehr erforderlich: Zunehmende mögliche Planungs-
abweichungen bzw. Bedarf an Eigenkapital implizieren höhere 
Kapitalkostensätze, also höhere Anforderungen an eine risiko-
gerechte Rendite.2

Analog dem auf dem Kontroll- und Transparenzgesetz (Kon-
TraG) basierenden IDW- Prüfungsstandard 340 fordern die 
GoP die Bestimmung des aggregierten Gesamtrisikoumfangs, 
da nur auf diese Weise der Umfang möglicher Planabweichun-
gen (Planungssicherheit), der risikogerechte Eigenkapitalbe-
darf und die Bestandsgefährdung des Unternehmens beurteilt 
werden können.

Die Verknüpfung von Planung mit Risikoinformationen er-
möglicht sogar die Erstellung sogenannter „stochastischer“ 
Ratingprognosen, die einen Entwicklungskorridor (eine Band-
breite) der zukünftigen Ratingentwicklung anzeigen und damit 
in besonderer Weise für eine mögliche in der Zukunft liegende 
Bedrohung des Kreditratings und damit des Unternehmens 
sensibilisieren können.3

Das zukünftige (Kredit-)Rating eines Unternehmens ist 
abhängig von der Unternehmensplanung und denjenigen 
Risiken, die Planabweichungen auslösen können. Zwischen 
Unternehmensplanung und Rating gibt es jedoch eine wechsel-
seitige Abhängigkeit, die zu berücksichtigen die GoP fordert. 
Zum einen ist es für eine tragfähige Unternehmensplanung 
notwendig, dass deren Konsequenzen für die zukünftige Ent-
wicklung wesentlicher Finanzkennzahlen (wie Eigenkapital-
quote oder Gesamtkapitalrendite) zu einem Rating führen, das 
die diesbezüglichen Mindestanforderungen der Kreditinstitute 
erfüllt. Eine Unternehmensplanung muss also auch aus Sicht 

2 Siehe beispielsweise Gleißner, W. (2011): Grundlagen des Risikomanage-
ments im Unternehmen, 2. Auflage, Verlag Vahlen, München 2011 und 
Gleißner, W./Wolfrum, M. (2008): Eigenkapitalkosten und die Bewertung 
nicht börsennotierter Unternehmen: Relevanz von Diversifikationsgrad 
und Risikomaß, in: Finanz Betrieb, 9 / 2008, S. 602- 614 sowie Romeike, F./
Hager, P. (2009): Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons learned, 
Methoden, Checklisten und Implementierung, Gabler Verlag, Wiesbaden 
2009.

3 Siehe zur Krisenfrühwarnfunktion weiterführend Gleißner, W. / Bem-
mann, M. (2008): Rating-Evidenz und Risikosimulation in strukturellen 
Modellen, in: Risikomanager, 17 / 2008 vom 20. August 2008, S. 6-12.
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der Gläubiger tragfähig sein, was schon bei der Erstellung der 
Planung berücksichtigt werden muss („Ratingprognose“).

Darüber hinaus ist eine wichtige Größe der Unternehmens-
planung – der Fremdkapitalzinssatz – unmittelbar vom Kredi-
trating und der geschätzten Insolvenzwahrscheinlichkeit des 
Unternehmens abhängig. Um also den zukünftigen Fremdkapi-
talzinssatz und damit den Zinsaufwand fundiert beurteilen zu 
können, müssen die Konsequenzen der Unternehmensplanung 
(bzw. Planszenarien) für die wesentlichen Finanzkennzahlen, 
die das zukünftige Kreditrating bestimmen, abgeschätzt wer-
den.4 Es ist offensichtlich ein erheblicher Unterschied für die 
Planung und die Planergebnisse, ob in Anbetracht des daraus 
resultierenden Ratings (beispielweise) mit einer einprozenti-
gen oder achtprozentigen Insolvenzwahrscheinlichkeit gerech-
net wird, da die geschätzte Insolvenzwahrscheinlichkeit als Ri-
sikozuschlag im Fremdkapitalzinssatz berücksichtigt wird.

Unternehmenskrisen entstehen, wenn durch das Wirksam-
werden von Risiken erhebliche negative Planabweichungen 
auftreten. Um die Bestandsgefährdung und Krisenanfälligkeit 
eines Unternehmens zu bestimmen, können ausgehend von 
einer Unternehmensplanung im Sinne der GoP zunächst so-
genannte „Stressszenarien“ berechnet werden (beispielsweise 
Umsatzeinbruch um 30 Prozent). Für das so berechnete „Worst 
case“-Szenario kann im nächsten Schritt geprüft werden, wel-
ches Kreditrating (geschätzte Insolvenzwahrscheinlichkeit) 
sich hier ergibt, womit auf eine mögliche Bestandsbedrohung 
hingewiesen wird. 

Mit Hilfe der bereits erwähnten „Bandbreitenplanung“ 
(siehe auch Beitrag „Bandbreitenplanung und unternehme-
rische Entscheidungen bei Unsicherheit“ in dieser Ausgabe 
der RC&A) und den „stochastischen“ Ratingprognosen kann 
ergänzend mittels Simulation unmittelbar berechnet werden, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit bei einer gewählten Planungs-
variante (und gegebenem Risikoprofil) ein vorgegebenes Min-
dest-Rating verfehlt bzw. Kreditvereinbarungen (Covenants) 
verletzt werden.

Mit den GoP wurde eine wichtige Grundlage geschaffen, um 
Mindestanforderungen an eine Unternehmensplanung zu ge-
währleisten. Mit den GoP 2.1 wurde in methodischer Hinsicht 
eine wesentliche Weiterentwicklung erreicht. Hervorzuheben 
sind die Forderungen nach mehr Klarheit bezüglich der ver-
wendeten Begriffe und der Transparenz über die Planungssi-
cherheit sowie die Anforderung, eine Unternehmensplanung 
auch aus Perspektive der Gläubiger zu beurteilen – weil nur 
Planungen umsetzbar sind, die auch für Gläubiger akzeptabel 
sind.

4 Für die damit bestehende zirkuläre Abhängigkeit können iterative 
 Lösungsstrategien oder Näherungslösungen genutzt werden.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine Unternehmenspla-
nung nach GoP zu mehr Transparenz führt und die Voraus-
setzungen schafft für eine fundiertere Entscheidungsvorberei-
tung durch das Controlling.
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Auszug aus den GoP (Version 2.1):

[...] Planungsprinzipien:  
Es gibt eine Reihe von Prinzipien, die einzuhalten sind. 
Zunächst ist festzuhalten, dass die strategische Planung 
keine einmalige Aktion ist, sondern dass mindestens 
einmal jährlich eine Überprüfung und Neuplanung 
vorgenommen werden muss. Ein weiteres Prinzip ist, 
dass externe und interne Informationen systematisch 
herangezogen werden müssen. Das nächste Prinzip 
trägt dem Unsicherheitsgrad und dem Risiko einer 
anders verlaufenden Entwicklung Rechnung.  
Es sollten mindestens drei verschiedene Szenarien 
entwickelt werden: optimistisch, pessimistisch und 
mittlere Erwartung, wobei eins davon priorisiert 
werden sollte. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
intuitive und kreative Denkansätze und ein flexibles 
Planungsverhalten in den Prozess einfließen.  
 
[...] Für die Zwecke der strategischen Planung steht 
eine Vielzahl an Methoden und Instrumenten zur 
Verfügung; jedes Unternehmen sollte die Methoden 
und Instrumente heranziehen, die hinsichtlich Aufwand 
und Ergebnis geeignet sind. Ein völliger Verzicht 
auf den Einsatz von Methoden und Instrumenten ist 
unangemessen und führt zu Problemen bei der späteren 
Abweichungskontrolle. In einem groben Raster sind hier 
einige Methoden und Techniken zu nennen.  
● Prognose-Verfahren,  
● Simulationsverfahren,  
● Bewertungs-Methoden,  
● Entscheidungs-Methode (Entscheidungsbäume, 
Entscheidungstabellen).  
Bei Anwendung dieser Methoden empfiehlt es sich, 
nach strategischen Geschäftsfeldern und Erfolgsfaktoren 
zu differenzieren und die Strategieumsetzung zu 
fokussieren. […] 


